
Der Vorsitzende Herr Reinhard Schleicher begrüßt Herrn Cornel Neuhaus vom Pla-
nungsbüro Schumacher in Wiehl. Herr Neuhaus stellt die derzeitige Planung zum Be-
bauungsplan Nr. 88 „Am Wüllenberg“ vor und erläutert die wesentlichen Anpassungen 
seit dem ersten Entwurf. Anschließend ergibt sich eine intensive Diskussion um die Er-
schließung und den Zweck des Regenrückhaltebeckens. Die Errichtung eines  Regen-
rückhaltebeckens  ist zur Realisierung des Bebauungsplans Nr. 88 „Am Wüllenberg“ 
erforderlich, da das gesamte anfallende Niederschlagswasser des zukünftigen Wohnge-
bietes aufgenommen werden muss.  Die Erschließung und Andienung des Regenrück-
haltebeckens mittels eines 2-achsigem Versorgungsfahrzeuges erfolgt über die Hang-
straße. In diesem Zusammenhang fragt RM Herr Berges nach, ob es bereits in der Ge-
meinde Erfahrungen mit vergleichbaren Regenrückhaltebecken gibt. Herr Ringsdorf ent-
gegnet, dass in der Ortslage Börlinghausen ein ähnliches Regenrückhaltebecken errich-
tet worden sei und die Erfahrungen damit durchweg positiv seien.  
Ebenfalls kommen die festgesetzten Höhen im Bebauungsplan zur Sprache. Herr Drei-
ner verdeutlicht anhand eines Geländequerschnittes, dass die Firsthöhen durch Zuord-
nung der Normalhöhen-Null im Bebauungsplan festgesetzt werden und dabei insbeson-
dere auf die topografischen Verhältnisse als auch auf die Erschließungssituation Rück-
sicht genommen wird.  
 
Die Eingaben werden einzeln abgefragt und beraten.  
Man kommt überein, die Stellungnahme zur Eingabe T3 folgendermaßen zu ändern: 
„Diese Anregung wird bei der Ausgestaltung des Erschließungssystems, auch unter Be-
rücksichtigung der privaten Straßenflächen voll umfänglich beachtet. Weitere Festset-
zungen sind nicht erforderlich“.  
 
Die bei der vorliegenden Beschlussvorlage fehlende Seite 2 der Telekomeingabe wird 
dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.  
 
 


